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SATZTJI\üG

zvr 1-. Änderung (im vereinfachten verfahren gemäß s 13 BaUGB) des
änderungsplanes I zum ErweÍterungsplan II des Teilbebauungsplanes
rBeckenieäh" - umfassend die Gewannen Beckenrech und Nachtweide -
der Ortsgemeinde Ginsweiler

vom 'l 6 Ànri 'l 1 gq?

Der Ortsgemeinderat von Ginsweiler hat am 12. März L993 aufgrund
des S 10 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 08. Dezember 1-986 (BGBI.
I S. 22531 | geändert durch Gesetz vom 25. JuIi 1988 (BGBI. I S.
1-093) und Uinigungsvertrag vom 23. September 1990 (BGBI. fI S.
BBS/IL22), in Verbindung mit S 24 Abs. 2 der Gemeindeordnung für
Rheinland-Pfalz (GemO) vom 14. Dezember 1,973 (GVBI. S. 4I9, BS
2O2O-1,), zul-e:Lz:L geändert d.urch Gesetz vom 02. Juni L992 (GVBI, S.
l-43) in Verbindung mit S 86 Abs 6 der Landesbauordnung Rheinland-
Pfalz (LBauO) vom 28. Nov. 1-986 (GVBI. S. 3O7) ' zuletzt geändert
durch Gesetz vom 8, April l-991- (GVBI. S. 11-8) folgende Satzung be-
schlossen, die hiernit bekanntqemacht wird:

^g -a-

Die textlichen Festsetzungen des Änderungsplanes I zum Erweite-
rungsplan If des Teilbebauungsplanes rf Beckenrechrr in der am 06.
l{ärz Lg75 bekanntgemachten Fassung werden wie folgt qleändert:

a) Ziffer L.3, welche die Höchstzahl von hlohnungen in Einzelwohn-
gebäuden festsetzt, wird ersatzl-os gestrichen.

b) Ziffer 3,.4 erhält folgende Fassung:

I'Nebengebäude (einschließtich Garagen) sind eingeschoßig bis zn

einem Höchstmaß von 60 m2 Grundfläche (zusammen für alle Ge-
bäude) gestattet, wobei jedes einzelne Gebäude maximal 4O m2

groß sein darf. Bei Grenzbebauung sínd für díe Bemessung der
ñöchstzulässigen Höhe die landesrechtlichen Vorschriften
(LBauO) naßgebend.

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des S 14
BautiIVO sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen,
jedoch nicht im Bereich zwischen den öffentlichen Verkehrs-
fIächen und der vorderen Baugrenze zuIässig.tr

c) Ziffer 6.2 erhält folgende Fassung:

trDachneigungen sind zulässig von 30 Grad bis 38 Grad; Abweí-
chungen von bís zlJ 2 Grad nach oben wie nach unten sind er-
1aubt. It

d) Zíffer 6.3 erhält folgende Fassung:

)

ffDachaufbauten sind bis zu 75 Z der Hauptdachfläche erlaubt.
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e)

Kniestöcke sind zulässig

bei Dachneigungen bis 35 Grad bis zu einer Höhe von O,3O m;

bei Dachneigungen über 35 Grad bis zu einer Höhe von Or75 m.rt

Die Hauptfirstrichtung wird freigestellt.

"()

^s2
Der Geltungsbereich dieser Satzung ist kongruent rnit dem Geltungs-
berej-ch des in S 1 dieser Satzung bezeichneten Bebauungsplanes und
umfaßt die Grundstücke Parzel-Ien-Nrn. 49/5 (Weg) , 48, 49, 49/4,
49/3, 99/29, 99/27 , 99/26, 5L/5, 53,/4, 99/23, 99/22, 99/24, 99/2A,
99/31-, 99/30, 99/1-2, 99/13, 99/L6 und 99/28 sowie Teiflächen der
Parzellen-Nrn. 47/4 (Weg), 47/7, L45/3 (Bachlauf Becherþach),
99/32, 53, 99/25 (!'reg) , 52/t, 50 , 50/2 (l{eg), 99/L7 (Weg), 43/3,3,
46, 98/4 (Straße), L79 (Weq) und 180/6 (L 385) der Gemarkung Gíns-
weiler. Der Geltungsbereich der Satzung ist in beíliegendem
Lageplan, der einen Bestandteí1 der Satzung bildet, dargestellt.

.s3
Dj-ese Satzung tritt mit den Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Ginsweil-er, den L5. Àprit L993

Lang, erme].s

F¡êcirr-ti rr r1 r¡ rr cr :

Der Änderungsplan I zum Erweiterungsplan II des Teilbebauungspla-
nes |tBeckenrechrr ist seit L975, also bereits 1-8 Jahre, in Kraft.
Viele Festsetzungen des Bebauungsplanes sind nicht mehr zeitgenäß,
was dazu führt, daß zum einen die Eigentümer der bereits bebauten
Grundstücke in der Nutzung ihrer Parzellen ín einer nicht zumutba-
ren Weise eingeschränkt sind und zum anderen die noch irn Gemeínde-
besitz befindlichen unbebauten Grundstücke kaum noch veräußerbar
sind. Um das Baugebiet wieder attraktiv zrt machen, hat sich die
ortsgemeinde entschlossen, die strengen Vorschríften des Be-
bauungsplanes zu lockern. So sollen beispietsweise eine breitere
Spanne bei den zulässigen Dachneigungen sowie die Zulassung von
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haufbauten und Kniestöcken das Einrichten von Wohnungen im
hgeschoß ermöglichen bzw. erleichtern. Zur Steigerung des Frei-
twertes soIl die Ànlegung von Gartenhäuschen, Lauben, hobby-
igen Kleintierställen (nicht Nutztierställen, die in vorwiegend
hlohnen dienenden Gebieten nicht zulässig wären) usw. erleich-

t werden. Zu diesem Zweck werden unÈerqeordnete Nebenanlagen
Einrichtungen irn Sinne des S 14 BauNVO auch außerhalb der

rbaubaren Grundstücksflächen, jedoch nicht im Bereich zwischen
öffenttichen Verkehrsflächen und der vorderen Baugrenze zuge-

sen.

Ginsweit 15- ÀnriI 1gql

Lang, Orts

¡¡¡

\Ze r f a-lrrerrstze rrnerk.e :
l-. Der Ortsgemeinderat von Ginsweiler hat in seiner Sitzung vom

lq ,Trr'ìi 1qq2 die Àufstellung dieser Satzung zur Änderung des
Bebauungsplanes beschlossen (S 2 Àbs. 1 BauGB).

s
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Der Beschluß, diese Satzung aufzustellen, wurde am
1-992 ortsüblich bekanntgemacht (S 2 Abs. 1- BauGB).

1q Àrrrrrrc.|-

i¿

Den Eigentümern (innen) der von den Änderunqen betroffenen
Grundstücke wurde genäß S 13 Àbs. 1 Satz 2 BauGB mit, Schreiben
vom 2. Septenber L992 Gelegenheit zur Stellungnahrne gegeben.
Sie haben der Änderung nícht widersprochen.

Träger öffentlicher Belange wurden von der änderung nicht
rührt.

5. Der ortsgerneinderat von Gínsweiler hat in seiner Sitzung vom
L2. März 1,993 den Erlaß dieser Satzung beschl-ossen (S 10

BauGB i.V.m. S 24 GemO u. S 86 Àbs. 6 LBauO).



Diese Sat,zung wurde am 15- ÀnriI 1993 ausgefertiqt und am
ent,Iich bekanntge-os. Mai 1993 in ortsüblicher Weise öff

macht.

Ginsweiler, den

¿.,

Lang, ortsbü ist
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Satznng zt:l. 7-. Ãnd'erung (it verein-
fachten Verfabren g"t:iß $ f3 SauCS)

des ändenrngsplanes I zum Errreiterungs
pl,an II des Teilbebauungspl-anes
ttBeckenrechtt -umfassend die Gevannen
Beckenrech und Nachtveid-e- der Ortsge-
meinde Ginsweiler vom \5. ApríI L993
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r r rGrenze des räumlichen Gel-
tungsbereiches der Satzung
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